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Leitsätze des Urteils 

1. Steuerrecht — Harmtonisierung — Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem — 
Wirtschafiliche Tätigkeiten im Sinne von Artikel 4 der Sechsten Richtlinie — Einräumung 
eines Erhbaurechts an einer unbeweglichen Sache 
(Richtlinie 77/388 des Rates, Artikel 4 Absatz 2) 

2. Steuerrecbt — Harmonisierung — Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem — 
Lieferung von Gegenständen — Übertragung der Befähigung, über einen körperlichen Ge
genstand zu verfügen — Begründung eines dinglichen Rechts, das in einem Mitgliedstaat, der 
ein solches Recht einem körperlichen Gegenstand gleichstellt, ein Nutzungsrecht an einer un
beweglichen Sache gibt — Einbeziehung 
(Richtlinie 77/388 des Rates, Artikel 5 Absätze 1 und 3 Buchstabe b) 

3. Steuerrecht — Harmonisierung — Umsatzsteuern — Gemeinsames Mehrwertsteuersystem — 
Steuerpflichtige — Begriff—Abschließende Definition durch Artikel 4 der Sechsten Richtli
nie — Wahrnehmung der in Artikel 5 Absatz 3 vorgesehenen Möglichkeit durch einen Mit
gliedstaat — Unbeachtlich 
(Richtlinie 77/388 des Rates, Artikel 4 und 5 Absatz 3 Buchstabe b) 
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SITZUNGSBERICHT — RECHTSSACHE C-186/89 

1. Räumt der Eigentümer einer unbewegli
chen Sache einem anderen dergestalt ein 
Erbbaurecht an der Sache ein, daß dieser 
andere für einen bestimmten Zeitraum 
gegen Zahlung einer Vergütung ein Nut
zungsrecht an der unbeweglichen Sache 
erhält, so ist dies als wirtschaftliche Tä
tigkeit im Sinne von Artikel 4 Absatz 2 
der Sechsten Richtlinie 77/388 zur Har
monisierung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern 
anzusehen. Eine solche Leistung umfaßt 
nämlich die Nutzung von körperlichen 
oder nicht körperlichen Gegenständen 
zur nachhaltigen Erzielung von Einnah
men im Sinne des letzten Satzes dieser 
Vorschrift. 

2. Nach Artikel 5 Absatz 1 der Sechsten 
Richtlinie 77/388 zur Harmonisierung 
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaa
ten über die Umsatzsteuern besteht die 
„Lieferung eines Gegenstands" in der 
Übertragung der Befähigung, wie ein Ei
gentümer über einen körperlichen Ge
genstand zu verfügen. Sofern ein Mit

gliedstaat von der durch Absatz 3 Buch
stabe b dieses Artikels eingeräumten 
Möglichkeit Gebrauch macht, dingliche 
Rechte, die ihrem Inhaber ein Nutzungs
recht an einer unbeweglichen Sache ge
ben, als körperliche Gegenstände zu be
handeln, ist der in Absatz 1 enthaltene 
Begriff „Übertragung" dahin auszulegen, 
daß er auch die Begründung eines sol
chen dinglichen Rechts umfaßt. 

3. Gemäß dem Zweck der Sechsten Richtli
nie 77/388, die unter anderem darauf ab
zielt, das gemeinsame Mehrwertsteuersy
stem auf einen einheitlichen Begriff 
„Steuerpflichtiger" zu stützen, kann der 
Anwendungsbereich des Artikels 4, was 
die Steuerpflichtigen angeht, nicht da
durch geändert werden, daß ein Mit
gliedstaat von der durch Artikel 5 Absatz 
3 Buchstabe b der Richtlinie gebotenen 
Möglichkeit, die Begründung eines Erb
baurechts der Lieferung eines Gegen
stands gleichzustellen, Gebrauch gemacht 
hat oder nicht. 

SITZUNGSBERICHT 
in der Rechtssache C-186/89* 

I — Sachverhalt und schriftliches Verfahren 

1. Sachverhalt des Ausgangsrechtsstreits und 
rechtlicher Rahmen 

1. Am 29. September 1980 kaufte Herr Van 
Tiem als Privatmann ein Baugrundstück. 

Wegen dieses Erwerbs wurde ihm ein Be
trag von 10 677,97 HFL als Umsatzsteuer in 
Rechnung gestellt. 

2. Am gleichen Tag räumte er der Gesell
schaft Tiem's Electro Technisch Installatie
bureau BV gegen eine jährliche Zahlung 

* Verfahrenssprache: Niederländisch. 
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